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Benutzungsregeln für Sportstätten  
anlässlich der Corona-Pandemie 
 
 
 

1. Personen mit Krankheitssymptomen z.B. Husten, 
Schnupfen, erhöhter Temperatur ist das Betreten der Sportstätten 
untersagt. 

 
2. Alle Personen haben sich beim Betreten der Sportstätte die Hände 

mit Seife und Wasser zu waschen oder zu desinfizieren. 
 
3. Der Mindestabstand von 1,50 Metern ist in allen Bereichen der 

Sportstätte außer beim eigentlichen Sport auf dem Spielfeld 
einzuhalten. 

 
4. In engen Bereichen, Umkleiden, Eingangsbereichen, Toiletten, 

Treppenhäusern und Gängen ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu 
tragen. 

 
5. Jeglicher überflüssiger Körperkontakt (Torjubel, Abklatschen, 

Umarmungen usw.) ist zu unterlassen. 
 
6. In den Umkleiden und Sanitärräumen ist der Abstand von 1,5 m 

ebenfalls einzuhalten bzw. eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 
 
7. Nach jedem Training und Wettkampf sind die Sportgeräte durch den 

Nutzer ausschließlich mit Seifenlauge zu reinigen. Insbesondere, 
Bälle, Tore (Pfosten, Latte), Schläger, Matten, Bänke usw. 

 
8. Jeder Verein hat für die individuelle Sportart ein Hygienekonzept zu 

erarbeiten und auf Nachfrage beim Wettkampf und Training 
vorzulegen. 

 


